




















 

 

 

Versicherung des gesetzlichen Vertreters 

 
„Nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den angewandten Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Zwischenberichterstattung der Zwischenabschluss ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt, der Zwischenlagebericht den 
Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und der Lage der 
Gesellschaft so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild vermittelt wird und dass die wesentlichen Chancen und Risiken der 
voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im verbleibenden Geschäftsjahr 
beschrieben sind.“ 
 
 
 
Ettlingen, den 04.07.2014 
 
VALORA EFFEKTEN HANDEL AG 
Klaus Helffenstein (Vorstand) 
 
 

 


